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Einweihung Feuerwehrhaus und  
20 Jahre Partnerschaft 

Julbach/OÖ - Julbach/Bayern

Samstag, 2. September und 
Sonntag, 3. September 2023

Programm Samstag:
• Einweihung Feuerwehrhaus
• Segnung der neuen Fahrzeuge

Programm Sonntag:
• Tag der Vereine
• 20 Jahre Partnerschaft  Julbach/OÖ - 

Julbach/Bayern

Einladung folgt rechtzeitig.

Ehrung ausgeschiedener Gemeinderatsmitglieder

Terminaviso

Am Donnerstag, den 16. März 2023, fand im Sit-
zungssaal der Gemeinde Julbach die Ehrung der 
nach der letzten Funktionsperiode ausgeschie-
denen Gemeinderatsmitglieder statt.

Goldene Ehrennadel und Ehrenurkunde für 
Günter Fischer (ÖVP):
2003-2009: Gemeinderatsmitglied
2003-2009: Ersatzmitglied im Prüfungsaus-
 schuss
2009-2011: Gemeinderatsmitglied
2009-2015: Ausschussmitglied im Bau-, Raum-
 ordnungs- und Umweltausschuss
2011-2015: Gemeindevorstandsmitglied
2013-2021: Fraktionsobmann ÖVP
2015-2021: Gemeindevorstandsmitglied

Bronzene Ehrennadel und Ehrenurkunde für 
Adolf-Konrad Peinbauer (SPÖ):
2003-2009: Gemeinderats-Ersatzmitglied
2003-2009: Ersatz-Ausschussmitglied im Bau-,
 Raumordnungs- und Umweltaus-
 schuss

(Im Bild v.l.n.r.: Vizebürgermeister Josef Salzinger, Amts-

leiterin Anita Wurm, Adolf-Konrad Peinbauer, Bürger-

meister Johannes Plattner, Günter Fischer und ÖVP-Frak-

tionsobmann Peter Falkinger)

Einweihung Feuerwehrhaus 
und Segnung der neuen Fahrzeuge

Am Samstag, den 2. September 2023, wird das 
neue Feuerwehrhaus eingeweiht und die neuen 
Fahrzeuge werden gesegnet.

20 Jahre Partnerschaft 
Julbach/OÖ - Julbach/Bayern

In der Stockschützenhalle in Julbach fei-
ern wir am Sonntag, den 3. September 2023,  
20 Jahre Partnerschaft zwischen Julbach/OÖ und  
Julbach/Bayern.

Die gesamte Bevölkerung ist herzlich einge-
laden. Der genaue Ablauf wird noch bekannt 
gegeben.

2009-2015: Gemeinderats-Ersatzmitglied
2015-2021: Gemeinderatsmitglied
2015-2021: Ersatzausschussmitglied im
 Familien-, Jugend-, Senio       ren-,
 Sozial- und Integrationsan-
 gelegenheitenausschuss sowie
 der Gesunden Gemeinde
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Fahrverbot über 3,5 t für die Haupttrasse der Schulstraße
Die Sicherheit unserer Schulkinder ist 
uns sehr wichtig. 

Um zur Verkehrsberuhigung und zur 
Entschärfung von Gefahrensituatio-
nen beizutragen, wurde auf Antrag der 
Gemeinde von der BH-Rohrbach für die 
Haupttrasse der Schulstraße nachste-
hendes Fahrverbot verordnet:

Fahrverbot für Fahrzeuge mit über 
3,5 Tonnen Gesamtgewicht (in bei-

Saisonkarten Freibad Julbach
Der Frühling ist ins Land gezogen und 
schon bald startet die Badesaison 2023. 
Das Freibad Julbach wird voraussicht-
lich am 18. Mai 2023 aufsperren.

Bis 14. Mai 2023 können im Gemeinde-
amt ermäßigte Saisonkarten gekauft 
werden! 

Die Saisonkarten müssen bis 14. Mai im 
Gemeindeamt abgeholt werden.
Ab 15. Mai 2023 gelten die regulären 
Preise und die Saisonkarten können nur 
mehr im Freibad erworben werden.

Die in diesem Zeitraum um 10%  
ermäßigten Saisonkarten kosten für:

Familien 72,00 Euro
Familien mit 
Oö. Familienkarte 67,50 Euro
Erwachsene 49,50 Euro
Senioren 45,00 Euro
Jugendliche 36,00 Euro
Kinder 27,00 Euro

Die Bezahlung erfolgt per Abbuchungs-
auftrag oder Überweisung. 

Bestellungen sind per Mail unter  
gemeinde@julbach.ooe.gv.at oder 
telefonisch unter 07288/8155 mög-
lich.

Haussammlung der FF-Julbach
Liebe Julbacherinnen und Julbacher,

um die Kosten vom Feuerwehrhausum-
bau und der beiden neuen Fahrzeuge 
(Tanklöschfahrzeug und Kommando-
fahrzeug) finanzieren zu können, wer-
den die Kameradinnen und Kameraden 
der Feuerwehr Julbach im Mai von Haus 
zu Haus gehen und um eine finanzielle 
Unterstützung bitten. 

Die Feuerwehr Julbach bedankt sich im 
Voraus für jede einzelne Spende.

Schließsystem Freibad

den Richtungen gemäß § 52 a Z. 9c 
StVA 1960) mit der Zusatztafel "Aus-
genommen Anrainerverkehr" gemäß  
§ 54 StVO 1960.

Beachten Sie bitte auch, dass in diesem 
Bereich Tempo 30 gilt.

Mit Beginn der Badesaison 2023 kön-
nen Saisonkartenbesitzer die Badean-
lage auch außerhalb der Öffnungszei-
ten ohne Badeaufsicht zwischen 8 Uhr 
und 20 Uhr nutzen.

Hierfür ist eine Chipkarte, welche aus-
schließlich im Gemeindeamt erhältlich 
ist, erforderlich.

Nähere Details finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde unter 
https://www.julbach.at/Gemeinde-
amt/Freibad

Für die Chipkarte ist eine Kaution von 
10 Euro zu bezahlen, welche bei Rück-
gabe bis 30. September 2023 refundiert  
wird.

Chipkarten werden an Saisonkarten-
besitzer ab einem Mindestalter von  
15 Jahren ausgegeben, wobei für 
nicht Volljährige die Unterschrift eines 

gesetzlichen Vertreters erforderlich ist. 
Außerdem müssen alle Chipkartenbe-
sitzer eine eigene Zusatzvereinbarung 
abschließen.

Bildnachweis: Gemeinde Julbach

Bildnachweis: Gemeinde Julbach

Bildnachweis: FF-Julbach

Bildnachweis: pixabay

Bildnachweis: FF-Julbach
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Volksbegehren - Information

Bildnachweis: Finanzamt

Von Montag, 19. Juni, bis einschließlich 
Montag, 26. Juni 2023, können folgende 
Volksbegehren unterzeichnet werden:

• Untersuchungsausschüsse live über-
tragen

• Lebensmittelrettung statt Lebens-
mittelverschwendung

• Asylstraftäter sofort abschieben
• Verbot für Kinder-Instagram
• Umsetzung der Lebensmittelher-

kunftskennzeichnung!
• Rettung unserer Sparbücher
• NEUTRALITÄT Österreichs JA
• anti-gendern-Volksbegehren
• Staatsbürgerschaft für Folteropfer

Wer bereits eine Unterstützungser-
klärung abgegeben hat, kann keine 
Eintragung mehr vornehmen, da eine 
getätigte Unterstützungserklärung 
bereits als gültige Eintragung gilt. 

Die Eintragungszeiten lauten:
• Mo., 19. Juni 2023 von 8 bis 16 Uhr
• Di., 20. Juni 2023 von 8 bis 16 Uhr
• Mi., 21. Juni 2023 von 8 bis 16 Uhr
• Do., 22. Juni 2023 von 8 bis 20 Uhr
• Fr., 23. Juni 2023 von 8 bis 16 Uhr
• Mo., 26. Juni 2023 von 8 bis 16 Uhr

Zurzeit gibt es zahlreiche weitere Volks-
begehren, für die eine Unterstützungs-
erklärung abgegeben werden kann.
Näheres unter https://www.bmi.gv. 
at/411/.

Noch keine Handy-Signatur? 

Diese kann unter anderem bei folgen-
den Stellen beantragt werden:

• FinanzOnline
• Österreichische Gesundheitskasse, 

Stadtplatz 16, 4150 Rohrbach-Berg 
(Voranmeldung!)

• Marktgemeinde Aigen-Schlägl, 
Marktplatz 17, 4160 Aigen-Schlägl

• Notarin Mag. Buchinger, Kir-
chengasse 2, 4160 Aigen-Schlägl  
(Voranmeldung!)

Weitere Informationen gibt es unter 
https://www.land-oberoesterreich.
gv.at/energiekostenbonus.htm

Oö. Wohn- und Energiekostenbonus für das Jahr 2023
Um private Haushalte bei der Bewäl-
tigung der steigenden Wohn- und 
Energiekosten zu unterstützen, gibt 
es - ergänzend zum bestehenden 
Oö. Heizkosten- und Energiekosten-
zuschuss 2022/2023 - den neuen Oö. 
Wohn- und Energiekostenbonus.

Dieser kann einmalig im Zeitraum  
3. April bis 30. Juni 2023 online auf 
der Website des Landes Oberösterreich 
beantragt werden.

Wer wird gefördert?
Einen Zuschuss können volljährige Per-
sonen mit eigenem Haushalt erhalten, 
die folgende Kriterien erfüllen:
• Ständig bewohnter Hauptwohnsitz 

in Oberösterreich seit zumindest  
1. März 2023.

• Bei der antragstellenden Person 
liegt ein eigener Haushalt vor.

• Der Bonus wurde für diesen Haus-
halt noch nicht ausbezahlt (Einma-
lig pro Haushalt).

Welche Voraussetzungen müssen 
erfüllt sein?
Die Gewährung des Zuschusses ist von 
der Höhe des Einkommens abhängig. 
Der Zuschuss wird an jene Personen 
ausbezahlt, deren Jahresbruttoein-
kommen aus dem Jahr 2022 je Haus-
halt summiert, nachfolgende Werte 
nicht überschreitet:
• Einpersonenhaushalt: Jahresbrutto-

einkommen bis  27.000 Euro
• Mehrpersonenhaushalt: Jahresbrut-

toeinkommen bis  65.000 Euro

Die Höhe des Zuschusses beträgt:
• Einpersonenhaushalt 200 Euro
• Mehrpersonenhaushalt ohne Kinder
     unter 18 Jahren  200 Euro
• Mehrpersonenhaushalt mit 1 Kind
     unter 18 Jahren  300 Euro
• Mehrpersonenhaushalt mit 2 oder
     mehr Kindern unter 18 Jahren 
 400 Euro

Freie Betreubare Wohnung in Julbach
Neue Heimat - Schulstraße 17/3
Die Wohnung hat ein Ausmaß von  
55,57 m² und besteht aus Vorraum,  
2 Zimmern, Bad und WC. 
Die Neuvermietung der Wohnung ist ab 
1. Juli 2023 möglich.
Die erforderlichen Eigenmittel betra-

Nähere Informationen sind am 
Gemeindeamt Julbach erhältlich.

gen 1.350 Euro, die monatliche Vor-
schreibung beträgt ca. 450 Euro (exkl. 
Heizkosten und Strom). 

Die Bereitstellungspauschale für Arcus 
Sozialnetzwerke inkl. Rufhilfe des Roten 
Kreuzes beträgt ca. 80 Euro (Festnetz).

Bildnachweis: Land Oberösterreich

Unterschrieben werden kann unab-
hängig vom Wohnsitz in jedem 
Gemeindeamt in Österreich oder 
online unter https://www.oesterreich.
gv.at/ mit der Handy-Signatur.

Bildnachweis: Gemeinde Julbach
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Gesunde Gemeinde Julbach informiert

Ein gesunder Beckenboden ist wach, 
aktiv, elastisch und befindet sich 
in einem Gleichgewicht zwischen 
Anspannung und Loslassen.

Die wichtigste Voraussetzung für ein 
erfolgreiches Beckenboden-Training ist 
die Fähigkeit, den Beckenboden wahr-
zunehmen und diesen isoliert anspan-
nen zu können.

In diesem Kurs steht neben fundier-
ter theoretischer Wissensvermittlung 
besonders das gezielte Kennenlernen, 
Kräftigen und Entspannen des Becken-
bodens im Mittelpunkt. 

Kurskosten: 60 Euro/Person - 3 Einhei-
ten á 120 Minuten

Anmeldung: Bis spätestens Freitag,  
19. Mai 2023 bei Mag. Doris Rauch 
(Kursleiterin) unter 0664/3847847.

Mitzubringen sind:  Bequeme Klei-
dung/Sportklamotten, Hallen- oder 
Gymnastikschuhe, ein Handtuch.

Kurszeiten: 
• Freitag, 26. Mai 2023 im Sitzungs-

saal der Gemeinde Julbach
• Freitag, 2. Juni 2023 im Sitzungs-

saal der Gemeinde Julbach
• Freitag, 16. Juni 2023 im Turnsaal 

der VS Julbach

Die Kurse finden jeweils von 13:30 bis 
15:30 Uhr statt.

Beckenboden-Training

Auch im Jahr 2023 setzt sich die 
Gesunde Gemeinde mit dem Zielgrup-
penprojekt "FÜREINANDER DA SEIN 
UND GSUND BLEIM" für die Zielgruppe 
betreuende und pflegende Angehörige 
auseinander. 

Dazu gestaltet die Gesunde Gemeinde 
anlässlich dem "Tag der Pflege" am 
Freitag, 12. Mai 2023 von 13:30 bis 
15:30 Uhr, einen Nachmittag  unter 
dem Titel  "Zeit für mich" im Unter-
geschoss des Gemeindeamtes Julbach.

Einblick in die Meditationsübungen:
Bewusstes Wahrnehmen des Atems, als 
auch sanfte Bewegungen, die im Ein-
klang mit der Atmung praktiziert wer-
den, bilden den Kern dieser Praxis.
 
Eine geführte Entspannung, begleitet 
von Mantren aus Indien, runden diese 
Praxis ab, um so Körper und Geist in 
Einklang zu bringen.

Bildnachweis: Margit Paster

Bildnachweis: Gesunde Gemeinde

Für einen gesunden Beckenboden 
braucht es aber auch andere wichtige 
Muskelgruppen, wie die Bauch- oder 
Rückenmuskulatur, die ebenso sensibi-
lisiert und gestärkt werden.

Treffpunkt: 
Donnerstag, 6. Juli 2023 um 15:45 Uhr 
am Parkplatz beim Einkaufsmarkt
Nah&Frisch in Julbach.

Wanderung mit Wandergruppe Drent + Herent und Gesunde Gemeinde
Die Wandergruppe Drent + Herent und 
die Gesunde Gemeinde Julbach laden 
die Gemeindebevölkerung zu einer  
gemeinsamen Wanderung herzlich ein.

Die Wanderroute von ca. 5 Kilometern 
und einer Gehzeit von ca. 2 Stunden 
liegt fast ausschließlich im Gemeinde-
gebiet von Julbach.

Die Gesunde Gemeinde Julbach organi-
siert entlang der Route eine Labstation 
mit Getränken.

Der Abschluss der Wanderung ist im 
Gasthof Annabründl geplant.

Programm:
• Ankommen bei Kaffee und Kuchen
• Beckenboden-Training mit Mag. 

Doris Rauch
• Pause
• Meditationsübungen mit Marlene 

Habringer

Bildnachweis: Mag. Doris Rauch

Bildnachweis: Josef Bogner

Anmeldung bis spätestens Montag,  
8. Mai 2023, im Gemeindeamt Julbach 
per Mail unter vanessa.humenber-
ger@julbach.ooe.gv.at oder telefo-
nisch unter 07288/8155.

Verlängerung des Yoga-Kurses:

Beginn: Dienstag, 2. Mai 2023 von 
19:00 Uhr bis 20:15 Uhr im Turnsaal 
der VS Julbach
Kurskosten: 80 €/Person - 8 Einhei-
ten
Anmeldung: 0664/3263150 bei Mar-
lene Habringer (Kursleiterin)

Yoga-Kurs
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Rückblick Begegnungscafe im Pfarrheim Julbach
Am Donnerstag, 30. März 2023, fand 
im Pfarrheim Julbach das erste Begeg-
nungscafe als Kooperationsprojekt 
zwischen der Pfarre, der Gesunden 
Gemeinde und Füreinander da sein, 
statt. Dieses wurde sehr gut angenom-
men und war zahlreich besucht.

Weitere Termine:
• Donnerstag, 25. Mai 2023
• Donnerstag, 28. September 2023
• Donnerstag, 30. November 2023
jeweils um 8:45 Uhr (nach der Hl. 
Messe um 8:00 Uhr)

Rotkreuz-Markt in Aigen-Schlägl
Armut ist oft erst auf den zweiten Blick 
sichtbar. Existenzsorgen und Nöte spie-
len sich meistens hinter verschlossenen 
Türen ab.

Der Rotkreuz-Markt in Aigen-Schlägl 
bietet Produkte des täglichen Lebens, 
wobei das Sortiment variiert.

Einkaufberechtigung:
Einkaufsberechtigt sind Personen, bei 
denen soziale Bedürftigkeit vorliegt, 
d.h. wenn das monatliche Nettoein-
kommen aller tatsächlich im Haushalt 
lebenden Personen die Summe folgen-

der Beträge nicht überschreitet:
1-Personen-Haushalt:  max. 1.300 Euro
2-Personen-Haushalt:  max. 1.700 Euro
für jedes im Haushalt lebende unter-
haltspflichtige Kind  300 Euro.

Kontaktdaten:
Rotkreuz-Markt
Hauptstraße 23
4160 Aigen-Schlägl

Öffnungszeiten:
Dienstag von 14 Uhr bis 17 Uhr
Donnerstag von 14 Uhr bis 17 Uhr

Sozialmarkt in Rohrbach
Lebensmittel und Produkte des täg-
lichen Bedarfs gibt es im Sozialmarkt 
Rohrbach für jene Menschen, die auf-
grund ihrer Einkommenssituation auf 
günstiges Angebot angewiesen sind, 
ermäßigt zu kaufen.

Der Sozialmarkt versteht sich aber auch 
als Nahversorger: Grundsätzlich kann 
jede und jeder einkaufen.

Außerdem lädt der Sozialmarkt herzlich 
ein, sein umfangreiches Secondhand-
Angebot zu erkunden!

Einkaufberechtigung:
Einkaufsberechtigte sind alle Personen, 
die unter der aktuellen Armutszahl 
liegen:

1-Personen-Haushalt: 
 max. 1.371 Euro
1 Erwachsene/r + 1 Kind: 
 max. 1.783 Euro
2-Personen-Haushalt: 
 max. 2.057 Euro
2 Erwachsene + 2 Kinder: 
 max. 2.880 Euro

Kontaktdaten:
Sozialmarkt & Seconhand Rohrbach
Pfarrgasse 6
4150 Rohrbach-Berg

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag von 9 Uhr bis  
15 Uhr

Internetseite:
https://dieooetafel.at/sozialmarkt-
rohrbach/

Bildnachweis: Die OÖ Tafel

Berechtigungskarte:
Beim ersten Einkauf im Rotkreuz-Markt 
ist dieser Antrag mit einem Pass-

Bildnachweis: Margit Paster

Einladung zum Charity-Konzert

Am Freitag, den 14. Juli 2023 spielt 
um 19 Uhr am Vorplatz der Gemeinde 
Julbach, die Band OliverStefanThomas 
(Oliver Reifenauer, Stefan Hödl und 
Thomas Wurm) für das Projekt "FÜR-
EINANDER DA SEIN in Julbach".Julbacherinnen und Julbacher, die einen 

Fahrdienst benötigen, können sich 
gerne am Tag vor dem Begegnungscafe 
zwischen 8 und 9 Uhr unter 07288/8155-
16 bei Margit Paster am Gemeindeamt 
melden.

Bildnachweis: Margit Paster

Antragsstellung:
Erfolgt ausschließlich über das 
Gemeindeamt
Sie benötigen dazu:
Einkommensnachweis

foto mitzunehmen. Sie erhalten eine 
Berechtigungskarte mit einer Gültigkeit 
von einem Jahr. 

Für eine Verlängerung ist ein neuer 
Antrag beim Gemeindeamt notwendig.

Charity-Konzert

Sie benötigen dazu:
Haushaltsgemeinschaf ts-Bestäti-
gung vom Meldeamt, Einkommens-
nachweis, Versicherungsdatenauszug 
(ÖGK), Foto
Der Antrag wird vor Ort ausgefüllt. 

Danach wird eine Berechtigung für zwei 
Jahre ausgestellt, nach Ablauf der Zeit 
wird diese erneut geprüft. 
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